
GEMEINDE ETTINGEN 
Bauabteilung 
Gemeindeverwaltung, Kirchgasse 13, Postfach, 4107 Ettingen 
Telefon: 061 726 89 89; Fax: 061 726 89 88; E-Mail: bauwesen@ettingen.ch 
 

 

Gesuch für Kleinbaute 
Eingang BA 
 

Gesuch Nr. 

……….……….….. 
 

……….……….….. 
 
 
Gesuchsteller/in: Name  

  Adresse  

  Telefon-Nr.  

  E-Mail  

 Grundeigentümer/in: Name  

  Adresse  

  Telefon-Nr.  

  E-Mail  

 Plananfertiger/in: Name  

  Adresse  

  Telefon-Nr.  

  E-Mail  

 Rechnungstellung an: Name  

  Adresse  

  Telefon-Nr.  

  E-Mail  

 
Angaben über die Kleinbaute 
 Standort der Kleinbaute: Strasse + Nr.  

  Parzellen-Nr.  

 Beschreibung der Kleinbaute:  

 
Zweckbestimmung:  

 Abmessungen: (Länge/Breite/Höhe) L=  B=  H= 

 Dachform:          Dachmaterial:  

 Farbe:          Wandmaterial:  

 
Bemerkungen:  
  
 

Bauabteilung Ettingen, Stand April 2012 



   
 

Unterschriften (auch auf dem Situationsplan und Beilagen erforderlich) 
 
Ort/Datum: Grundeigentümer/in: (oder Vollmacht beilegen) 
 
   

 
Ort/Datum: Gesuchsteller/in: 
 
   

 
 

Zustimmung der Grundeigentümer/innen der benachbarten Grundstücke (auch auf 
Situationsplan und Beilagen erforderlich) 1) 
Parzellen-Nr:   

Ort/Datum: Grundeigentümer/in: 
 
   

 
Parzellen-Nr:   

Ort/Datum: Grundeigentümer/in: 
 
   

 
Parzellen-Nr:   

Ort/Datum: Grundeigentümer/in: 
 
   

 
Bei weiteren Grundeigentümern bitte sep. Blatt benützen 
 
Weisungen für die Gesuchseingabe 
 
Dem Gesuch für Kleinbauten sind die folgenden Unterlagen beizulegen: 
 Formular „Gesuch für Kleinbauten“ 
 Situationsplan mit eingetragenem vermasstem Standort sowie Längen-/Breiten- und Höhenmassen 
 Grundriss- und Fassadenplan mit vollständiger Vermassung oder Ausschnitte aus Prospektunterlagen 
 
Das Gesuch für Kleinbauten ist mit den erwähnten Beilagen an den Gemeinderat, Kirchgasse 13, 4107 
Ettingen, einzureichen. Die Bewilligungsgebühr beträgt CHF 100.00. 
 
 
Gesetzliche Bestimmungen:  
 
Die Grenzabstände für Bauten an Verkehrswegen, Wäldern, Gewässern und Friedhöfen richten sich nach Raum-
planungs- und Baugesetz (RBG) § 95 (siehe Merkblatt). 
 

Zwischen Privatparzellen gelten grundsätzlich 2.00 m Grenzabstand. Für einen Abstand unter 2.00 m ist das 
schriftliche Einverständnis der angrenzenden Nachbarschaft erforderlich. 
 

Auszug aus der Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV)  
§ 92 Zuständigkeit 
1 Der Gemeinderat erteilt Baubewilligungen für: 
a. freistehende Kleinbauten ohne Feuerungsanlagen innerhalb der ausgeschiedenen Bauzonen, sofern die 

Kleinbaute nicht mehr als 12 m2 Grundfläche und eine Höhe von nicht mehr als 2.50 m ab bestehendem 
Terrain aufweist. 

 

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an die Bauabteilung der Gemeinde Ettingen, Telefon 061 726 89 89 
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